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Drei Merkmale sollen als Leitmotive deutscher Bildungsgeschichte herausgearbeitet werden: der ideo-
logische Kampf gegen eine Schule für alle, die Aussonderung der Armen und Behinderten und die 
Vererbung von Bildung. Vor diesem Hintergrund wird die These nachvollziehbar, dass die Umset-
zung der UN- Menschenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen – von 
der Vollversammlung der Vereinten Nationen im Dezember 2006 verabschiedet und von der Bundes-
regierung im Dezember 2008 ratifiziert – als ganz besondere Herausforderung für Politik, Gesell-
schaft und Schule in Deutschland verstanden werden muss. Die völkerrechtlich verbindlichen und 
unmissverständlichen Forderungen der Konvention enthalten zugleich die Chance, die traditionell 
starken politischen und gesellschaftlichen Abwehrkräfte gegen eine tiefgreifende Schulstrukturreform 
in Deutschland mit Hilfe einer demokratischen Schulbewegung zu überwinden. Die zentrale Forde-
rung nach einem inklusiven Schulsystem eröffnet unter bestimmten zivilgesellschaftlichen Vorausset-
zungen eine bildungspolitische Transformationsperspektive für ein eingliedriges System, die es bislang 
trotz der erdrückenden empirischen Beweislast gegen das bestehende selektive Schulsystem so nicht 
gab.  

 

Der Kampf gegen eine Schule für alle  

Schlaglichtartig wird im Folgenden mit Hilfe von Zitaten versucht, sowohl die Herausbildung und 
Verfestigung der konservativ-reaktionären Vorstellung von einer „begabungsgerechten Dreigliedrig-
keit“ als auch die Gegenpositionen im Zeitfenster des 19., 20. und 21. Jahrhunderts bis heute darzu-
stellen. Diese Zitate sind nicht nur für sich recht aufschlussreich. Sie beweisen auch, dass wir in 
Deutschland bildungspolitisch und pädagogisch tatsächlich durch die jüngste Menschenrechtskonven-
tion der Vereinten Nationen massiv herausgefordert sind.   

König Friedrich Wilhelm III. von Preußen vertrat 1799 die Auffassung: „Wir sind fest von der Wahr-
heit überzeugt, dass nicht alle Stände im Ganzen nach einerlei Bildungsziel streben können und müs-
sen, wenn nicht alle bürgerliche Ordnung aufhören (…) und der verderbliche Hang des Zeitalters, 
sich oder seine Kinder über den Stand der Geburt zu erheben, nicht genährt werden soll.“ 

Der König war 1797 auf den Thron gekommen. 1806 stand mit der Niederlage gegen Napoleon die 
preußische Monarchie vor ihrem politischen und finanziellen Zusammenbruch. Widerwillig willigte er 
aus Angst vor revolutionären Erhebungen wie in Frankreich in Reformen ein. Mit der Aufgabe einer 
Bildungsreform wurde Wilhelm von Humboldt beauftragt und 1809 zum Leiter der Sektion für Kul-
tus und Unterricht im preußischen Innenministerium ernannt. Dass der König alles andere als ein 
überzeugter Reformer war, belegt dieses Zitat. Er war ganz und gar in dem Ständedenken als gesell-
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schaftlichem Ordnungsprinzip verhaftet. Die Bildungsziele und Bildungsansprüche sollten sich strikt 
an der ständischen Zugehörigkeit der Schüler orientieren und diese sollten getrennt voneinander 
unterrichtet werden.  

Wilhelm von Humboldt wollte dagegen eine grundsätzliche Abkehr von der Vorstellung, die den hö-
heren Ständen eine höhere Bildung und den niederen Ständen eine niedere zuordnete: “Es gibt schlech-
terdings gewisse Kenntnisse, die allgemein sein müssen, und noch mehr eine gewisse Bildung der Gesinnungen und des 

Charakters, die keinem fehlen darf. Jeder ist offenbar nur dann ein guter Handwerker, Kaufmann, Soldat und Ge-

schäftsmann, wenn er an sich und ohne Hinsicht auf seinen besonderen Beruf ein guter, anständiger, seinem Stande nach 

aufgeklärter Mensch und Bürger ist. Gibt ihm der Schulunterricht, was hierzu erforderlich ist, so erwirbt er die besonde-

re Fähigkeit seines Berufs nachher sehr leicht und behält immer die Freiheit, wie im Leben so oft geschieht, von einem 

zum andern überzugehen.“ 

Humboldt wollte die allgemeine Menschenbildung als ein für alle Menschen geltendes Bildungsprinzip 
durchsetzen und die nach Ständen getrennte Erziehung und Bildung abschaffen. Bildung galt ihm als 
Voraussetzung für ein menschenwürdiges Dasein als aufgeklärter Bürger. Die Schule für alle sollte das 
Gymnasium sein. Er stellte sich dementsprechend ein gestuftes Bildungswesen vor mit einem Ele-
mentar-, Schul- und Universitätsunterricht. Mit dieser Konzeption löste er die erste heftige Schul-
strukturdebatte in Deutschland aus. Frustriert von den Streitigkeiten legte er sein Amt nach nur 20 
Monaten nieder. Sein Nachfolger versuchte aber in seinem Sinne weiterzuarbeiten.  

1813 rief der König zur Befreiung von Napoleon auf. Er versprach dem Volk eine Verfassung und 
bürgerliche Freiheitsrechte. Nachdem Napoleon aber besiegt war, waren diese Vorsätze vergessen. 
Die Restauration setzte sich in Preußen wieder durch. Statt Freiheitsrechte zu gewähren verhängte der 
Preußenkönig eine Pressezensur und ordnete die Überwachung der Universitäten an. Die Bildungsre-
form war vom Tisch und das Prinzip der ständischen Gliederung mit unterschiedlichen Bildungsan-
sprüchen wurde bestätigt. Ludolph von Beckedorff, Leiter im preußischen Ministerium für geistliche 
und Schulangelegenheiten, beschrieb den Kurs wie folgt:  „Der bürgerliche Verein, der Staat, besteht nicht 
dadurch, dass alle seine Mitglieder, seine Bürger, gleiche Rechte und Ansprüche besitzen, sondern dadurch, dass sie in 

verschiedenen Beschäftigungen, Gewerben, Betriebsamkeiten und Berufstätigkeiten leben und nach diesen auch in ganz 

eigentümlichen Klassen und Stände aufgeteilt sind, von denen jeder einzelne fühlt, dass er den anderen unmöglich entbeh-

ren könnte.“ 

Um 1840 hatte sich die streng hierarchische, an den Ständen orientierte „Dreigliedrigkeit“ in Preußen 
durchgesetzt. Das Gymnasium war als Schule, die zum Abitur führt, von allen anderen Schulen abge-
grenzt. Dies fand die volle Unterstützung konservativer Politiker, wie der Äußerung des Schulpoliti-
kers und Gymnasiallehrers Jacob Curtmann zu entnehmen ist:   „Die Einteilung der Schulen in Gymnasien, 
Realschulen und Volksschulen ist eine Scheidung nach dem Stande und keine willkürlich ersonnene. Man besorge des-

halb auch nicht sogleich die Entstehung eines neuen Kastengeistes, wenn die Stände schon in den Schulen getrennt wer-

den. Die Trennung besteht faktisch doch und wird nur desto fühlbarer, je weniger sie geregelt ist.“ 

Gegen diese Trennung und damit einhergehende Bildungsbegrenzung für die Mehrheit der Gesell-
schaft richtete sich u. a. die Revolution von 1848. Gustav Thaulow, Professor für Pädagogik und Psy-
chologie in Kiel, begründete 1848 die Kritik daran wie folgt: „Die Psychologie lehrt, dass über die Anlagen 
und Neigungen der Kinder vor dem 12. Lebensjahre wenigstens nichts Bestimmtes gesagt werden kann.  (…) Wer 

kann wissen, ob nicht gerade unter den Kindern der Armen – bei gleicher Pflege wie bei den Kindern der Wohlhabenden 

vorzugsweise große Anlagen und große Bestimmungen ans Licht treten können.“  
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Wenn Gustav Thaulow wüsste, wie wenig umgesetzt sein Votum für die Förderung benachteiligter 
Kinder heute noch ist. Im Jahr 2009 leben 2 Mio. Kinder in Deutschland von Hartz IV-Sätzen, in 
denen kein einziger Euro für Bildung enthalten ist. Viele von ihnen sind angewiesen auf Kleider- und 
Essensausgaben von Kirchen und wohltätigen Organisationen.   

Mit der Niederschlagung der Revolution von 1848 scheiterte auch der Gedanke einer Schule für alle. 
Die Standesorganisation der Gymnasiallehrer konnte 1850 aufatmen. Aus ihrer Sicht war der Spuk der 
Gleichmacherei – Gottlob – vorbeigezogen: „Abgesehen von anderen hochwichtigen Momenten ist Geist und 
Art des elterlichen Hauses ein Bildungsfaktor, welchen man wahrlich nicht außer Acht lassen darf und welchen man 

mit dem eifrigsten Nivellieren Gottlob nicht immer wird beikommen können.“ 

Nun ein großer Zeitsprung in die Weimarer Republik. Die Monarchie war abgeschafft. Das Schulsys-
tem sollte neu geordnet werden. Sozialdemokraten und Liberale votierten für eine Schule für alle. 
Aber auch dieses Mal sollte es nicht dazu kommen. „Je länger die geistig Kräftigsten und Anspruchvollsten mit 
allen anderen, auch den Mittelmäßigen und den praktisch, nicht wissenschaftlich Begabten unterrichtet werden, umso 

mehr werden sie geistiger Zuchtlosigkeit und Schlaffheit verfallen.“ 

Diese Position wurde auf der Reichsschulkonferenz von 1920 von dem Verein akademisch gebildeter 
Lehrer vertreten. Das Verhandlungsergebnis war das System, das wir heute noch als „dreigliedrig“ 
bezeichnen und eine kurze gemeinsame Grundschulzeit von 4 Jahren für alle. Die neue Begründung 
für die alte Struktur war dem Zeitenwechsel angepasst. An die Stelle der Stände als Begründung für 
die Trennung trat nun die Theorie von den drei Begabungstypen, repräsentiert durch den praktisch 
Begabten, den theoretisch und praktisch Begabten und den rein theoretisch Begabten. Auch nach 
dem Zusammenbruch des Faschismus gelang es den Alliierten nicht, ein demokratisches Schulsystem 
in Deutschland zu etablieren, obwohl eine amerikanische Kommission von Bildungsexperten 1947 die 
Meinung vertrat: „ Dieses System hat bei einer kleinen Gruppe eine überlegene Haltung und bei der Mehrzahl der 
Deutschen ein Minderwertigkeitsgefühl entwickelt, das jene Unterwürfigkeit und jenen Mangel an Selbstbestimmung 

möglich machte, auf denen das autoritäre Führerprinzip gedieh.“  

Nicht unmaßgeblich für die restaurative Schulentwicklung in Westdeutschland war die Tatsache, dass 
der kurz nach 1945 einsetzende Kalte Krieg zwischen West und Ost als Kampf der Systeme das drei-
gliedrige Schulsystem in Westdeutschland stabilisierte als Gegenpol zu dem sozialistischen Einheits-
schulsystem in Ostdeutschland.  

1959 begründete der Deutsche Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen die Beibehaltung 
der Dreigliedrigkeit mit unterschiedlich anspruchsvollen Bildungsgängen als adäquate Antwort auf die 
arbeitsteilige Gesellschaft und die unterschiedliche Bildungsfähigkeit der Menschen: „Die unterschiedli-
chen Bildungsanforderungen, die unsere arbeitsteilig entfaltete Gesellschaft an ihren Nachwuchs stellt und die Unter-

schiede in der Bildungsfähigkeit dieses Nachwuchses zwingen dazu, an drei Bildungszielen unseres Schulsystems festzu-

halten, die nach verschieden langer Schulzeit erreicht werden: an einem verhältnismäßig früh an Arbeit und Beruf an-

schließenden, einem mittleren und einem höheren.“    

1970 empfahl der Deutsche Bildungsrat, die Nachfolgeinstitution des Deutschen Ausschusses, den 
Verzicht auf das gegliederte Schulsystem und ein nach Schulstufen und nicht nach getrennten Schul-
arten aufgebautes System. Er reagierte damit auf die von Georg Picht ausgelöste Debatte über die 
deutsche „Bildungskatastrophe“. Dieser hatte einen Mangel an Abiturienten ausgemacht und befürch-
tete schwerwiegende Nachteile für die deutsche Wirtschaft. Der Bildungsrat reagierte auch auf den 
„Wandel des Begabungsbegriffs“, den Heinrich Roth in einem gleichlautenden Aufsatz 1961 so be-
gründete: „Begabung, so müssen wir uns klarmachen, bedeutet immer auch begaben, Begabung stiften, Begabung 
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aufbauen, eine Gabe verleihen, aufwecken, erwecken. Vielfach beginnen Begabungen sich erst dann zu entfalten, wenn 

sie von einem Lehrer, Meister, Regisseur usw. entdeckt und individuell und sachspezifisch gefördert werden.“  

Die Empfehlungen des Bildungsrates scheiterten an dem heftigen parteipolitischen Widerstand in den 
konservativ regierten Bundesländern. Die integrierten Gesamtschulen wurden zwar im Schulversuch 
zugelassen, aber nirgendwo als ersetzende Schulform realisiert. Ergänzend eingeführt wurden sie auch 
nur in sozialdemokratisch regierten Bundesländern. Dort aber gibt es immer wieder bis zum heutigen 
Tage heftige Auseinandersetzungen um ihre Existenz. Während unsere europäischen Nachbarländer 
einheitliche Gesamtschulsysteme entwickelten, verharrte die BRD in ihrer bildungspolitischen Starre 
und blieb zurück.  

Der Mauerfall und die Wiedervereinigung führten zu einer Anpassung der ostdeutschen Bundesländer 
an das westdeutsche System, allerdings ohne dass die Hauptschule als eigenständiger Bildungsgang 
übernommen wurde.  

Nach PISA ist die Schulstrukturdebatte wieder in Gang gekommen, und zwar gegen den erklärten 
Willen der KMK, die vor den alten ideologischen Grabenkämpfen warnte und die Gründe für das 
schlechte Abschneiden im internationalen Leistungsvergleich nicht auf die Strukturfrage zuspitzen 
wollte. Wir befinden uns trotz dieser Warnung mitten in einer Zeit der Strukturreformen. Allerdings 
wagt es keine Landesregierung, die „Schule für alle“ an die Stelle des gegliederten Schulsystems zu 
setzen, obwohl eine strukturelle Kursänderung pädagogisch, bildungs-, gesellschaftspolitisch und 
volkswirtschaftlich mehr als überfällig ist.  

Zu den Bundesländern, wo die „Dreigliedrigkeit“ politisch noch verteidigt wird, gehört auch NRW. 
Der derzeitige Ministerpräsident Jürgen Rüttgers vertritt das schlichte Weltbild von den drei Bega-
bungstypen mit den dazu passenden Schulformen: „Hauptschüler sind Kinder und Jugendliche, die mit ihren 
Händen was machen können.“  

Kürzlich stellte er in einer öffentlichen Diskussion fest, man könne zwar die Hauptschule abschaffen, 
aber nicht die Hauptschüler. Und wo sollten diese dann bleiben? Auch in unserer Zeit begründen 
Interessengruppen die Notwendigkeit der „Dreigliedrigkeit“. Die folgenden drei Zitate kennzeichnen 
die Position des Realschullehrerverbands NRW: „In der Spannung zwischen Erziehungs- und Unterrichtsschu-
le (…) neigt sich der Auftrag der Hauptschule eindeutig der Erziehungsschule zu – und wer will kann auch hinzufü-

gen – der Disziplinierungs- und Zivilisierungsschule.“  

„Vielleicht wird die Realschule den Mut finden zu sagen, dass sie bei aller Durchlässigkeit und An-
schlussfähigkeit für weiterführende Bildungsgänge im Kern die Schule für den Mittelstand, für die 
Handwerker, Kaufleute, Angestellten und Beamten, die das wirtschaftliche und administrative Rück-
grat einer Region bilden“   

„Die Absolventen des Gymnasiums müssen nach wie vor so gebildet werden, dass sie ihrer Verant-
wortung in den Schlüsselpositionen, in den dispositiven und deutungsrelevanten Berufen der Gesell-
schaft , die sie einmal in Wirtschaft, Politik, Verwaltung, akademischen und Medienberufen einneh-
men, haben werden, auch entsprechen können.“ 

Die drei Zitate stammen aus dem Gutachten von Prof. Brenner, das im Auftrag des Realschullehrer-
verbands NRW erstellt und 2007 veröffentlicht wurde. Der Verband hat sich diese Position zueigen 
gemacht und der Philologenverband steht inhaltlich fest an seiner Seite. Dass die Ständegesellschaft 
und das ständisch gegliederte Schulsystem hier fröhliche Urständ. feiern, ist keineswegs lustig oder 
komisch. Der Auftrag an die Hauptschule als Disziplinierungsschule ist besonders erschreckend. Die 
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Hauptschule hat keinen Bildungsauftrag mehr, sie soll erziehen und disziplinieren. Den Hauptschü-
lern wird das Recht auf Bildung abgesprochen. Dieses Denken ist menschenverachtend und ihm muss 
entschieden widersprochen und entgegengetreten werden.    

Fazit: Die Argumentation der heutigen Verfechter eines klassisch dreigliedrigen Schulsystems ist alt. 
Sie hat ihre Wurzeln in einem vordemokratischen Denken aus der Ständegesellschaft und in einem 
Weltbild von vorgestern. Diese konservativ-reaktionäre Argumentation hat sich als wetterfest erwie-
sen gegen alle Umbrüche und Krisen. Sie hat sich gesellschaftlich verfestigt und beansprucht zeitlose 
Gültigkeit. Deshalb ist eine historische Betrachtung hier besonders wichtig. Die Vertreter des Gymna-
siums spielten und spielen dabei eine besondere Rolle. Sie sind so etwas wie die Gralshüter des geglie-
derten Schulsystems. Vor diesem Hintergrund ist die UN-Konvention eine absolute Herausforderung 
mit ihrer Forderung nach einem inklusiven Schulsystem.  

 

Die Aussonderung der Armen und Behinderten  

Im 19. Jh. wurden Kinder des industriellen Subproletariats, die in den großen Volksschulklassen auf-
grund ihrer extremen Benachteiligung scheiterten, als „schwachsinnig“ bezeichnet. Die Hilfsschulbe-
wegung setzte sich für ihre Abtrennung von den sog. „gesunden“ Kindern ein, weil sie „Schlacke“, 
„Spreu“, „Abfall“ und „Bodensatz“ der Gesellschaft darstellten. Die perfide Haltung der Hilfsschul-
bewegung bestand darin, dass sie sich gleichzeitig als Helfer für diese „unbrauchbaren“ Kinder ansah 
und sich besondere Kompetenzen im Umgang mit ihnen zusprach. Kielhorn, ein exponierter Vertre-
ter der Hilfsschule, erklärte z. B. 1889: „Der schwachsinnige Mensch ist ein Rätsel demjenigen, der ihn 
nicht kennt, und solche Rätsel zu lösen soll man denen überlassen, die darin Übung haben, nämlich 
Ärzten und Pädagogen, die an geistesschwachen Menschen Seelenkunde studiert haben.“ 

Durch die Hilfsschulbewegung bekam die ständische Homogenitätsideologie faschistoide Züge. Pro-
pagierte sie doch nicht nur die Ungleichheit der Bildungschancen, sondern sorgte auch für den gesell-
schaftlichen Ausschluss der extrem verelendeten Kinder mittels der  Kategorisierung als „unbrauch-
bar“ und „minderwertig“.  

Mühelos gelang es dem NS-Staat, die Hilfsschule in den Dienst seiner rassenhygienischen und bevöl-
kerungspolitischen Ziele zu stellen, da zudem auch die Verbandsvertreter sich als willfährige Helfer 
anboten. Die Hilfsschule war den Nationalsozialisten das Sammelbecken für die erbkranken „Volks-
glieder“. Nach dem „Gesetz zur Verhinderung erbkranken Nachwuchses“ von 1933 wurden alle 
Hilfsschüler auf vermeintliche Erbkrankheiten untersucht und etwa die Hälfte von ihnen wurde 
zwangssterilisiert. Insgesamt waren 400 000 Menschen davon betroffen. Menschen mit einer geistigen 
Behinderung wurde das Recht auf Leben abgesprochen und viele von ihnen wurden Opfer von Eu-
thanasie.  

Die Rolle der Hilfsschule wurde nach 1945 nicht politisch aufgearbeitet. In Westdeutschland wurde 
der enorme Ausbau des Sonderschulsystems und dessen Ausdifferenzierung in 10 Sonderschularten 
in der Nachkriegszeit politisch als Akt der Wiedergutmachung begründet. Auch Sonderschulen für 
Menschen mit einer geistigen Behinderung wurden eingerichtet, damit sollte die Vorstellung von ihrer 
Bildungsunfähigkeit revidiert werden. Dabei hätte man allerdings aus dem Faschismus die Lehre zie-
hen müssen, dass die Aussonderung in Sondereinrichtungen die davon Betroffenen besonders verletz-
lich macht und daher ihr Platz mitten in der Gesellschaft sein muss und nicht am Rande. Die Domi-
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nanz des Sonderschulsystems, das trotz der Integrationsbewegung seit den 1970er Jahren von der 
Bildungspolitik nicht in Frage gestellt wurde, erklärt die extrem niedrige Integrationsquote, die 
Deutschland wiederum zu einem bildungspolitischen Sonderfall in Europa macht.  

Mit der Umbenennung der „Hilfsschule“ in „Sonderschule“ in den 1960er Jahren sollte dann in der 
BRD wohl eine Art Schlussstrich gezogen und die Last des historischen Erbes unsichtbar bzw. ver-
gessen gemacht werden. Mit dem neuen Begriff „Förderschule“ hat man der Sonderschule ein positi-
ves Etikett verliehen, das aber die Betroffenen nicht vor Stigmatisierung schützen kann.    

Nach wie vor ist die Sonderschule für Lernbehinderte oder allgemeine Förderschule wie zu Zeiten der 
Hilfsschule eine Schule der Armen aus der untersten Unterschicht. Die Eltern dieser Kinder sind er-
werbslos, langzeitarbeitslos, „working poor“ mit einem äußerst geringen Bildungsstatus. Migranten 
und Jungen sind dort überrepräsentiert. Die sozialstrukturelle Grenzziehung durch unser hierarchisch 
gegliedertes Schulsystem zeigt sich hier am eindeutigsten. Schüler der Sonderschule sind im Teufels-
kreis von Armut und Bildungsarmut gefangen, den – wie wissenschaftlich nachgewiesen – die Sonder-
schule verfestigt.  

Fazit: Auch vor diesem Hintergrund ist die UN-Konvention eine absolute Herausforderung, denn sie 
verpflichtet die Vertragsstaaten darauf, dass Kinder mit Behinderungen nicht mehr wegen ihrer Be-
hinderungen aus dem allgemeinen Schulsystem ausgeschlossen werden dürfen.   

 

Die Vererbung von Bildung  

Wie auf Knopfdruck hört man Politiker aller Couleur heute sagen: Die Bildung der Kinder darf nicht 
vom Geldbeutel oder von der sozialen Stellung der Eltern abhängig sein. So darf es nicht sein. So ist 
es aber tatsächlich.  

Auf der Datenbasis des Mikrozensus von 2004 ist das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik 
Nordrhein-Westfalen in einer Analyse der Frage nachgegangen: „Wie weit fällt der Apfel vom 
Stamm?“ Es kann belegen, dass Bildungsarmut ebenso vererbt wird Bildungsreichtum. Kinder von 
Eltern mit Hochschulabschluss erreichen zu 75,1 % das Abitur, wohingegen die Kinder von Eltern 
mit einer Anlernausbildung nur zu 5,8 % den höchsten Schulabschuss, das Abitur, erwerben. Dieses 
Ergebnis bestätigt die Erkenntnisse der sozialwissenschaftlichen Bildungsforschung, die dieses Phä-
nomen schon in den 1960er Jahren hinreichend analysierte und die schulische Reproduktion sozialer 
Ungleichheit ursächlich an der Schulstruktur festmachte.    

Wenn man also politisch gewollt hätte, hätte man längst erkennen können, dass die auffällig enge 
soziale Kopplung von Herkunft und Bildung in Deutschland eine Folge der frühen Aufteilung der 
Kinder auf das gegliederte Schulsystem ist. Der Verzicht auf die Aufteilung wäre aber verbunden mit 
einem Verzicht auf Bildungsprivilegien. Deshalb steht auch die Strukturreform bei Teilen der bil-
dungsnahen und politisch relevanten Wählerschichten nicht hoch im Kurs oder gilt sogar als un-
erwünscht.  

Fazit: Das gemeinsame Lernen ist eine ganz besondere Herausforderung für diejenigen, die ihre Bil-
dungsprivilegien behalten und verteidigen wollen. Die ZEIT spricht im Zusammenhang mit den 
Hamburger Protesten gegen die Verlängerung der Primarschule vielsagend von dem „Aufstand der 
Gucchi-Eltern“.  



 

Online-Texte der Evangelischen Akademie Bad Boll | www.ev-akademie-boll.de 7 

Brigitte Schumann 

Das Menschenrecht auf Bildung – Herausforderung und Chance für Deutschland 

Das Recht auf inklusive Bildung als Menschenrecht  

Was wir unter Inklusion und inklusiver Bildung zu verstehen haben, hat schon lange vor der UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen die UNESCO auf ihrer Weltkonfe-
renz 1994 in Spanien mit der Erklärung von Salamanca und dem „Aktionsrahmen zur Pädagogik für 
besondere Bedürfnisse“ festgelegt.  

In der Erklärung von Salamanca heißt es: „Wir, die Delegierten zur Weltkonferenz über die Pädagogik 
für besondere Bedürfnisse, die 92 Regierungen und 25 internationale Organisationen bekräftigen 
unsere Verpflichtung zur Bildung für alle. Wir anerkennen die Notwendigkeit und Dringlichkeit, Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen innerhalb des Regelschulsystems zu 
unterrichten. Außerdem befürworten wir hiermit den Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere 
Bedürfnisse. Mögen Regierungen und Organisationen von der Gesinnung seiner Bestimmungen und 
Empfehlungen geleitet sein.“  

Inklusion und inklusive Bildung als Leitgedanken von Salamanca lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen: 

• Alle Kinder haben das Recht auf Bildung. 

• Alle Schulen nehmen alle Kinder auf.  

• Alle Kinder lernen miteinander und voneinander. 

• Alle Schulen passen sich den Kindern an. 

• Sie entwickeln dafür eine kindzentrierte Pädagogik.  

• Kinder mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten gehören dazu. 

• Kindgerechte Schulen gewährleisten erfolgreiches Lernen für alle. 

• Sie sind ein Beitrag zu einer Gesellschaft,  

• die die Unterschiede und die Würde aller Menschen respektiert.  

Dass wir erst fünfzehn Jahre später durch die UN-Konvention mit diesem Konzept als Gesellschaft 
in Kontakt kommen, haben wir dem Desinteresse der deutschen Bildungspolitik zu verdanken. Ihre 
Vertreter waren zwar auch auf der Konferenz anwesend, ließen sich aber in der Zeit danach eben 
nicht von den Empfehlungen der Weltkonferenz leiten.  

Die UN-Konvention macht die Leitgedanken von Salamanca rechtsverbindlich. Der Bund, die Länder 
und die Kommunen haben in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich die innerstaatliche Verpflich-
tung, inklusive Bildung in einem inklusiven Schulsystem zu gewährleisten. Der damit verbundene 
Paradigmen- und Mentalitätswechsel liegt in der Werteentscheidung, dass nur ein inklusives Bildungs-
system das Recht auf Bildung „ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit“ 
gewährleisten kann.    

Die politischen Versuche der Umdeutung und Verfälschung dieser Menschenrechtskonvention in 
Deutschland zeugen von einer gewissen kriminellen bildungspolitischen Energie. Zunächst wurde 
„inclusion“ mit dem Begriff „Integration“ bewusst falsch ins Deutsche übertragen. Inzwischen ver-
wendet man auch seitens der Kultusminister den verpönten Begriff, setzt ihn aber völlig gleich mit 
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Integration. Dabei verbinden sich mit den beiden Begriffen zwei sich gegenseitig ausschließende 
Konzepte.  

In dem Inklusionskonzept ist das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderungen ein 
Recht im Range eines Menschenrechts. Inklusion setzt ein System voraus, das von der Unterschied-
lichkeit der Lernenden ausgeht, diese wertschätzt und sich daran anpasst. Die Frage, ob ein Kind in-
tegrationsfähig ist und zu dem vorgegebenen System passt, stellt sich nicht mehr. Man geht nicht da-
von aus, dass alle Kinder im gleichen Tempo das Gleiche lernen und die gleichen Ziele erreichen 
müssen. Lernen ist ein individueller Prozess, der individuell unterstützt wird. Die Sonderbeschulung 
ist eine besonders zu begründende Ausnahme, wobei die Beweislast nicht beim Kind, sondern beim 
System liegt. Auch das allgemeine Schulsystem muss seine inneren Barrieren aufgeben. Vollständige 
Inklusion verlangt ein gemeinsames Lernen aller Kinder bis zum Ende der Schulpflichtzeit. 

Mit dem Integrationskonzept verbindet sich dagegen die bildungspolitische Vorstellung, dass die Vor-
gaben des Systems der Ausgangspunkt für pädagogisches Handeln sind. Das Kind muss sich daran 
anpassen. Zentrale Vorgabe des deutschen Schulsystems ist die Vorstellung, dass Kinder am besten in 
leistungshomogenen Gruppen lernen. Wird diese nicht eingehalten, werden Klassenwiederholungen 
und Abschulungen von einer Schulform zu einer weniger anspruchsvollen als Instrumente zur Her-
stellung der fiktiven Leistungshomogenität eingesetzt. Die Überweisung zur Sonderschule ist normal, 
wenn zielgleiches Lernen nach den Curricula der allgemeinen Schulen nicht möglich ist. Das gemein-
same Lernen ist die Ausnahme und unterliegt dem Finanzvorbehalt. 

In der KMK scheint man sich darauf zu verständigen, dass mittelfristig Eltern ein Wahlrecht über den 
Förderort eingeräumt werden soll, obwohl es nach der UN-Konvention um die Rechte des Kindes 
auf gemeinsame Bildung geht. Die Vorteile für die Bewahrer des alten Systems liegen bei dieser Lö-
sung auf der Hand. Um den Eltern ein Wahlrecht zu garantieren, muss das Förderschulsystem auf-
recht erhalten werden.  

Das Wahlrecht für Eltern lässt sich steuern: z. B. über die ungleichwertige Ausstattung der Förderorte. 
Genau diese Situation haben wir derzeit in allen Bundesländern. Deshalb gibt es Eltern, die zwar die 
gemeinsame Unterrichtung in der allgemeinen Schule wollen, aber dann doch die Förderschule wäh-
len müssen, weil die Bedingungen einer umfassenden Versorgung für Kinder mit schwerwiegenderen 
Beeinträchtigungen dort besser sind. Es muss sehr zu denken geben, dass die Auseinandersetzung mit 
der mangelhaften Qualität der bestehenden Integrationsangebote bildungspolitisch bewusst vermie-
den wird. Die nach PISA von Standardisierung und Qualitätssicherung besessene KMK, die unglaub-
lich fix für alle Länder schulformbezogene Bildungsstandards verbindlich einführen konnte, hat sich 
um Qualitätsstandards für das gemeinsame Lernen nie gekümmert.  

Innerhalb der KMK scheint sich auch die Meinung durchzusetzen, dass bei der vollständigen Freigabe 
des Elternwillens ein verbindliches Beratungsangebot durch die zuständige Schulbehörde sicher ge-
stellt werden muss. Dass damit auch Einschränkungen des Elternwahlrechts einhergehen, zeichnet 
sich ab. Als Hebel für staatliche Interventionsrechte bietet sich das „Kindeswohl“ an. Es wurde im-
mer schon als Druckmittel von Schulbehörden eingesetzt, um Eltern das gemeinsame Lernen für ihr 
Kind auszureden.  

Alle Bundesländer stehen nach der Ratifizierung der Konvention vor schulrechtlichen Änderungen. 
Ob in den Schulgesetzen das Recht des Kindes auf gemeinsames Lernen mit nichtbehinderten Kin-
dern oder das Recht der Eltern auf Wahl des Förderortes steht, ist alles andere als egal. Davon hängt 
ab, ob es wirklich erste transformatorische Schritte zu einem inklusiven Schulsystem geben kann, das 
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am Ende vollkommen barrierefrei für alle Kinder mit und ohne Behinderungen gestaltet ist. Oder ob 
nur kosmetische Anpassungsprozesse an die UN-Konvention vorgenommen werden.  

 

Die Vorteile einer Schule für alle  

Um zu wissen, dass das Lernen so unterschiedlicher Schüler und Schülerinnen in „einer Schule für 
alle“ gut ist und tatsächlich funktioniert, müssen wir nicht unbedingt auf positive Erfahrungen im 
Ausland zurückgreifen. Wir haben selber in Deutschland positive Erfahrungen in zahlreichen Schul-
versuchen zum Gemeinsamen Unterricht (GU) gemacht, die wissenschaftlich ausgewertet worden 
sind.  

Die Ängste von Lehrern und Eltern, dass das gemeinsame Lernen so unterschiedlicher Schüler und 
Schülerinnen für die Lernentwicklung der Schüler ohne Behinderungen lernbeeinträchtigend oder 
lernschädlich sein könnte, sind in allen Forschungsstudien über den GU sehr ernst genommen wor-
den. Sie sind in keiner der zahlreichen Forschungen verifiziert worden. Es gibt keine Anhaltspunkte 
für Nachteile, höchstens Hinweise auf Vorteile, die nachfolgend kurz skizziert werden:   

 

1. Vorteile ergeben sich aus der Anwesenheit des Sonderpädagogen als zweiten Pädagogen im Klas-
senzimmer und als Kooperationspartner für den Klassen- oder Fachlehrer. Auch wenn dies nicht 
in allen Unterrichtsstunden gewährleistet ist, so kann doch allen Schülern und Schülerinnen mehr 
pädagogische Unterstützung angeboten werden. 

2. Die größere Heterogenität und Vielfalt erzwingt eine Abkehr von der Dominanz eines fast aus-
schließlich gleichschrittigen Lernens aller, das an die Person des einzelnen Lehrers gebundenen ist 
und von ihm gesteuert wird. Gleichschrittigkeit im Frontalunterricht ist ein ausgesprochen an-
strengendes Verfahren für den Lehrer, bei dem viele Schüler passiv bleiben oder geistig abwesend 
sind oder Störungen produzieren, weil sie sich nicht angesprochen und gefordert fühlen.  

3. Die Vielfalt der Schüler und Schülerinnen macht die gezielte Anwendung und den geplanten Ge-
brauch offener Lernformen notwendig, die ein lernzieldifferenziertes und individualisiertes Arbei-
ten der Schüler an gleichen oder unterschiedlichen Aufgaben ermöglichen. Dabei werden die ein-
zelnen zu größtmöglicher Lernaktivität und Selbstständigkeit herausgefordert, während der Lehrer 
Zeit hat, sich gezielt denen zuzuwenden, die Hilfen brauchen, Fragen haben oder eine Rückmel-
dung wollen.  

4. Die Unterschiedlichkeit der Schüler schafft einen Anregungsreichtum, der im Erleben der unter-
schiedlichen Interessen und Bedürfnisse und im Bearbeiten von Konflikten einen unschätzbaren 
Wert für die Persönlichkeitsentwicklung darstellt. Werte wie Toleranz, Hilfsbereitschaft, Empathie, 
Solidarität und moralische Urteilsfähigkeit können nicht auf dem Trockenen eingeübt werden. Wie 
sollen Menschen die Menschenrechte von Gruppen achten und sich aktiv dafür einsetzen, wenn 
sie mit ihnen nie in Kontakt gekommen sind?  

5. Die Unterschiedlichkeit kann aber auch gezielt lernförderlich wirken, wenn Schüler/innen in Part-
ner- und Gruppenarbeit ihren Mitschülern erklären, was sie selber verstanden haben. Am meisten 



 

Online-Texte der Evangelischen Akademie Bad Boll | www.ev-akademie-boll.de 10 

Brigitte Schumann 

Das Menschenrecht auf Bildung – Herausforderung und Chance für Deutschland 

lernen Schüler nicht beim Büffeln für einen Test. Das Erklären für andere erhöht die eigene Denk-
leistung und das Ausmaß des Behaltens.  

Man kann sagen, im Gemeinsamen Unterricht wird das gebraucht, was aus wissenschaftlicher Sicht 
heute guten Unterricht ausmacht. Dieser setzt immer die Anerkennung der Person des Lernenden 
sowie die Anerkennung des Lernens als individuellen und sozialen Aneignungsprozess voraus.   

Umgekehrt ist nachzufragen, was denn unser jetziges gegliedertes Schulsystem so erhaltenswert 
macht. Es hängt Hauptschüler und Förderschüler ab und lässt sie als absolute Bildungsverlierer und 
gesellschaftlich Ausgegrenzte zurück. Es verhilft auch den Schülern des Gymnasiums nur zu mittel-
mäßigen Leistungen. Es sollte an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass immer mehr Studien die 
volkswirtschaftlichen Kosten der Bildungsarmut berechnen. Eine brandneue Studie des IFO-Instituts 
in München trägt den Titel „Was unzureichende Bildung kostet“. Die volkswirtschaftlichen Kosten 
sind demnach gewaltig. Bis zum Jahr 2090 bewegen sie sich in der Größenordnung von geschätzten 
2,8 Billionen Euro. Das könnten spiegelbildlich die volkswirtschaftlichen Erträge einer Bildungsre-
form sein, die die unzureichende Bildung drastisch reduziert. Als geeignete Maßnahmen nennt das 
Wirtschaftsinstitut neben der frühen Förderung von Kindern die Verlängerung des gemeinsamen 
Lernens.   

Zusammengefasst lassen sich die Vorteile und die Leistungen der inklusiven Bildung in „einer Schule 
für alle“ stichwortartig so darstellen:  

•  Vermeidung einer frühen Festlegung der Bildungslaufbahn nach sozialer Herkunft 

•  Abbau sozialer Chancenungleichheit  

•  Bekämpfung von Bildungsarmut und sozialer Exklusion 

•  Ausschöpfung aller Begabungspotentiale 

•  Stärkenorientierte Pädagogik anstelle der Defizitpädagogik   

•  Stärkung der Selbstachtung und der Würde bei Lernenden und Lehrenden  

•  Achtung der Menschenrechte anderer  

•  Humanisierung und Demokratisierung des Lernens und Lebens.  

 

Inklusion oder Exklusion – das Menschenrecht auf Bildung im 

Spannungsfeld gesellschaftlicher Interessen  

In Hamburg wehrt sich die schon erwähnte Elterninitiative mit dem Schlachtruf „Wir wollen lernen“ 
gegen die Einführung der sechsjährigen Primarschule und gegen das neue Übergangsverfahren, das 
den Primarschulen die Entscheidung über den weiteren Bildungsweg der Kinder zur Stadtteilschule 
oder zum Gymnasium überantwortet. Die Initiative hat die Hürde des Volksbegehrens locker ge-
schafft und es verstanden, große Teile der Hamburger Bevölkerung für die gymnasialen Interessen zu 
mobilisieren. Der Slogan „Wir wollen lernen“ bedeutet im Klartext: Wir wollen ohne euch lernen. 
Ohne die Kinder, die bislang schon nach Klasse 4 auf die anderen gegliederten Schulformen aufgeteilt 
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wurden. Und er bedeutet auch: Wir wollen unseren eigenen Bildungsstatus an unsere Kinder ver-
erben.  

Hier prallt selbst die „kleine Lösung“ einer sechsjährigen Grundschule auf eine Mauer des Wider-
stands.  

Nehmen wir andere großstädtische Ballungsräume wie Berlin. Kreuzberg ist als Kiez für viele wegen 
seiner Multi-Kulti-Atmosphäre als Wohngegend attraktiv. Eltern mit Bildungsambitionen für ihr Kind 
wechseln aber den Stadtteil, sobald ihr Kind eingeschult werden muss, weil sie vermeiden möchten, 
dass ihr Kind in Schulen mit einem hohen Migrantenanteil oder einem hohen Anteil von Sozialgeld-
beziehern lernt. Die inzwischen übliche Aufhebung der Schulbezirksgrenzen begünstigt eine segrega-
tive Schulentwicklung. Es bedarf nicht einmal mehr des Umzugs, um die gewünschte Schule zu errei-
chen.    

In dem erstarkten Interesse an Privatschulen drückt sich nicht nur der Wunsch nach reformorientier-
ten Schulen aus. Hinter dieser Präferenz verbirgt sich auch der starke Wunsch nach einem exklusiven 
Bildungsangebot, das man nicht mit jedem teilen will.  

Milieustudien beobachten in den letzten Jahren ein deutliches Auseinanderdriften der Milieus sowohl 
in räumlicher als auch in kultureller Hinsicht. Deutschland scheint auf dem Weg in eine neue Art von 
Klassengesellschaft zu sein, wobei die Trennungslinie eben nicht nur über Einkommen und Vermö-
gen, sondern auch über kulturelle Dimensionen wie etwa Bildungskapital und Bildungsaspirationen, 
aber auch Werte und Alltagsästhetik verläuft.  

Unterstützung findet diese Entwicklung durch den gesellschaftlich erstarkten Diskurs der Ungleich-
heit, für den z. B. der Rechtspopulist Sloterdijk steht. Er vertritt die These, dass heute die „Unproduk-
tiven“ unmittelbar auf Kosten der „Produktiven“ leben. Er fordert zum Zeitpunkt der schwarz-
gelben Koalition ein „neues Manifest der Leistungsträger“. Generelle Zustimmung für ein höheres 
Maß an Ungleichheit finden solche Thesen bei den von Abstiegsängsten geplagten Mittelschichten.  

Die Politiker bedienen diese Wünsche mit der zweigliedrigen Schulstruktur, wobei über das Gymna-
sium die Milieus der Ober- und Mittelschicht sich sowohl Bildungsprivilegien sichern als auch Wün-
sche nach einer sozialen Trennung vom unteren Rand der Gesellschaft realisieren wollen. Die Zwei-
gliedrigkeit ist ebenso wenig wie die Dreigliedrigkeit ein demokratisches Schulmodell. Sie ist eine Mo-
dernisierung des alten, ständisch begründeten dreigliedrigen Schulsystems. Sie ist Abbild einer neuen 
Klassengesellschaft.   

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen stärkt hingegen die demo-
kratische Bewegung für „eine Schule für alle“. Diese bekommt von ihr starke politische Impulse. Es 
kommt jetzt darauf an, dass Elterninitiativen, unterschiedlichste Sozial- und Lehrerverbände, Gewerk-
schaften und Kirchen sich vernetzen und gemeinsam organisieren, auch mit den Vertretern der Stu-
dierenden und der Schüler, die in dem Bildungsstreik wichtige Zeichen gesetzt und die Bildungspolitik 
kritisch herausgefordert haben.    

Wir können es uns unter gar keinen Umständen leisten, einen so großen Teil von Kindern und Ju-
gendlichen ins Abseits zu stellen. Bildung ist zum Schlüsselfaktor für gesellschaftlichen Zusammen-
halt geworden. Sie darf in unserer Zeit nicht mehr als Privileg bestimmter Schichten verstanden wer-
den. Prof. Vierlinger, ehemaliger Direktor der Pädagogischen Akademie der Diözese Linz und ehema-
liger Ordinarius für Schulpolitik an der Universität in Passau, begründet in seiner neuesten Buchveröf-
fentlichung „Steckbrief Gesamtschule“ die Schule für alle mit der Feststellung: „Die drängenden Pro-
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bleme unserer Zeit – von der Neuverteilung der Arbeit und des Reichtums bis zu den Fragen der 
Ökologie und vom kritischen Umgang mit den Medien bis zur Haltung gegenüber den Fremden – 
können nur bewältigt werden, wenn die Jugend zum Miteinander, zur gegenseitigen Achtung und zum 
Verständnis füreinander erzogen wird und nicht zur Ab- und Ausgrenzung.“  

Vierlinger fordert, dass ein halbes Jahrhundert nach dem revolutionären Urteil des Obersten Ge-
richtshofes der USA gegen die Rassentrennung in den Schulen unsere zuständigen Parlamente die 
Trennung unserer Schüler und Schülerinnen nach Leistung und Herkunft endlich gesetzlich verbieten. 

Wie wäre es, wenn wir den Mut hätten, das dreigliedrige und zweigliedrige System ab sofort öffentlich 
als ein Apartheid-System zu bezeichnen. Und zwar ungeachtet der Verwicklung in eigene Widersprü-
che, die sich vielleicht darin zeigen, dass das eigene Kind auch das Gymnasium anstelle einer Gesamt-
schule besucht.  

Wie wäre es, wenn wir den Mut aufbrächten, den ideologischen Kampf gegen „eine Schule für alle“ 
und die Verteufelung des einheitlichen Schulsystems als Klassenkampf „von oben“ zu bezeichnen, 
weil er gegen die Interessen der unteren Schichten und auf die Privilegien der oberen Schichten ausge-
richtet ist.  
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